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Konkretisierung des Auftrags zur Nutzenbewertung von Prasugrel bei akutem Koro-
narsyndrom 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Sawicki, 
 
der Unterausschuss „Arzneimittel“ hat in seiner Sitzung am 7. Juli 2009 in Zusammenarbeit 
mit dem IQWiG die Inhalte des Auftrags zur Nutzenbewertung von Prasugrel bei akutem 
Koronarsyndrom konkretisiert. Die Konkretisierung wurde vom Plenum in seiner Sitzung am 
20. August 2009 zustimmend zur Kenntnis genommen und sieht Folgendes vor: 
 
- Die vergleichende Nutzenbewertung von Prasugrel soll in Bezug auf den zugelassenen 

Anwendungsbereich und die davon umfasste Patientengruppe erfolgen. 
- Die Nutzenbewertung soll mindestens im Vergleich zu einer Behandlung mit Clopidogrel 

(plus Acetylsalicylsäure) sowie zu einer Behandlung mit Acetylsalicylsäure (als Monothe-
rapie) erfolgen. 

- Als patientenrelevante Endpunkte / Zielgrößen sind insbesondere vaskulär bedingte 
Morbidität und Mortalität, Gesamtmortalität, unerwünschte Arzneimittelwirkungen und 
Lebensqualität zu berücksichtigen. 

 
Ich bitte Sie, die Bewertung zu dem genannten Auftrag entsprechend vorzunehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Rainer Hess 
Der Vorsitzende 
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